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[1638 ] A
NOTIZEN [ BEATS II . ZURLAUBEN UEBER HEINRICH I . ZURLAUBEN]

"Bedänkhen über Bruoder [ Garde - ] Hauptman [ Heinrichs I . Zurlaüben ] Verhand¬

lungen .

Mit der Fr . Muoter [ Eva Zürcher]  hat er ohn myn wüssen undt Rath ein

verglychung troffen . So aber sy über kurtz oder lang dasselbig wider uffwärf-

fen undt nit halten wurde , möcht es Beschaffen machen . Darüber so protestiere

Jch myns theils , dass so sy sich nit darmit vemüegen wolte 3 Solches mier zuo

kheinem nachtheil gereichen solle . Allwyl Luth H. Vaters [ K o n r a d s III.
I

Zurlaüben ] säligen Testament sy Jre Recht uffm [ St . Konrads - ] Hooff gehebt

und haben soll und darumben dem Bruoder derselbig nur umb 7000 gl . gült ange¬

schlagen worden ohn alle andere beschwärd.

Jtem theilt mit Jren den Husrath vahrend Haab nach synem belieben ohn myn oder

der Schwester [Elisabeth  Zurlaüben ] wüssen . Da nun Jren der halb

theil Jn allem zuogehört häte 3 dessen wir uff syn Zyt auch wider ein theil

haben möchten . Wyl er aber Jren den Willen darby lasst 3 dass sy es dan möge
2

thun woho sy es welle , so Jst es nit für mich oder myner Khinder wan sy al¬

les andern gibt.

Den Hooff und güeter verlycht er dem Heini  zwahr in mynem bywesen , hat
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aber zuvor ohn myn müssen alles mit Jm äbgredt und beschlossen . Solches sicht
3

nun ettlicher gestalten unserem accord [ von 1636 ] nit glych 3 darinn die Ver¬

waltung Syner güeteren mier zuogesagt ist . Und ob ich solcher müehe und Un-

gelägenheit zwahr gern überhebt bin 3 so soll Jedoch heiter abgredt und gmeint

syn 3 dass diser handlung unserem Verglich Jn allwäg ohne schaden und was von

seinem Haab und guot nacher Jerlich verbanden mier solle zuogestellt werden.

Wytters Jst Nothwendig das die Müssen und [ St . Konrads - JPfruondt halber ein¬

ander gwüsse Abred beschäche 3 damit es des H. Vaters säligen Willen gemäs

beschäche . Jerlichen Jst der Bruoder 49 gl . schuldig . Jetz Jn 3 oder 4 Jaren

nie nüt erleit worden 3 das Könte man zuo Hauptguot Rechnen 3 darus ein gstifft

Jarzytt Jnschryben lassen für H. Vätern säligen by St . Oswaldt oder auch zuo

Vermehrung der [ St . Konrads - JPfruondt wachsen lassen.

Was demnach unsere Zesamenhabende Rechnung belanget 3 rrtuos selbige besser be¬

schlossen werden und der Rest nit nur mit blossen worthen versechen sonders

by minen underpfanden Pliben 3 als den wyn der verbanden.

Jst auch zefragen wär den Murern Jre bezalung schaffen und Jnen alle nothurfft

zuohinthun solle.

Wye sine Hooffkhazen mich verschryend.

Die Eichen lasst er allsamt feilen und füehren mier hinderrugs . B e n g g e n

schuldt.

Jnskhönftig solle mier was Jerlich us synem wyn3 heüw und gras erlöst mag

werden an myn Ansprach erschiessen.

Wegen Respects Niemand als mier die schlüssel lassen.

Den wyn mier zuo khauffen geben 10 gl . hürigen und 7 gl . vernderigen . Jmerdar

geldt erpetlen was Jm von andern entlehnen.

Us mangel geldts khein Jnkhauff weder wyns noch früchten 3 sonders alles Jn

doppleten geldt haben muos . Den Accord fürin Nemen.

[David und Joachim Lorenz ] Zolligkhofern [Kaufleute in Lyon ] . "

1 ) s . AH 38/133
2 ) Deren Namen s . Meier/Zurlaubiana "Stammtafel " 863 , 7. 5 . 1 . - 7 . 5 . 12.
3 ) s . AH 32/85
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